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Regeste

Aufenthalts-/Niederlassungsbewilligung (2. Rechtsgang) | Fraglich ist, ob der
Beschwerdeführer sich rechtsmissbräuchlich auf seine Ehe beruft oder, ob er zum Zeitpunkt
der Erlangung des Anspruchs auf eine Niederlassungsbewilligung davon ausgehen durfte,
dass seine Ehe zu einer Schweizerin trotz laufendem Scheidungsverfahren noch zu retten
sei. Wiederaufnahme des Verfahrens nach Rückweisung durch VGr zur weiteren
Sachverhaltsabklärung (vgl. VB.2006.00485). Die Mehrheit der Kammer ist der
Auffassung, dass Rechtsmissbrauch vorliegt. Abweisung. Eine Minderheit der Kammer und
die Gerichtssekretärin votieren für eine Gutheissung mit der Konsequenz die Erteilung der
Niederlassungsbewilligung.

Erwägungen

E. 2
Der Beschwerdeführer macht verschiedene Verletzungen seines Anspruchs auf rechtliches
Gehör (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung, BV) geltend.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer bringt wiederum vor, dass sein Anspruch auf rechtliches Gehör
dadurch verletzt worden sei, dass der Regierungsrat in seinem Entscheid vom 4. Oktober
2006 eine massgebliche Verwurzelung in den hiesigen Verhältnissen ohne Anhörung und
ohne ausreichende Begründung verneint habe. Es kann offen bleiben, ob sich das
Verwaltungsgericht mit diesem Vorbringen überhaupt auseinanderzusetzen hätte, da der
angebliche Verfahrensmangel nicht die Behandlung des Bewilligungsanspruchs, sondern
den Ermessensbereich der Vorinstanzen betrifft. Jedenfalls besteht kein Anlass, im zweiten
Rechtsgang auf diese Frage zurückzukommen, nachdem das Gericht dazu bereits im
Entscheid vom 24. Januar 2007 ablehnend Stellung genommen hat (VB.2006.00485,
E. 2.3). Im Übrigen kann auf die sogleich folgenden Ausführungen (E. 2.2) zu den
Voraussetzungen des Verzichts auf die Abnahme angebotener Beweismittel – hier der
persönlichen Befragung – hingewiesen werden.

E. 2.2
Der Beschwerdeführer bemängelt sodann, dass die Vorinstanz im zweiten Rechtsgang nur
seine frühere Ehefrau und nicht auch ihn selber zu seiner ehelichen Beziehung persönlich
befragt hat. In der Rekursschrift vom 13. Juli 2006 und der Beschwerdeschrift vom
9. November 2006 wurde darauf hingewiesen, dass zur Sachverhaltsabklärung die
mündliche Befragung beider Eheleute unerlässlich sein kann, ohne dass ein entsprechender
förmlicher Antrag gestellt worden wäre. Zunächst ist festzuhalten, dass das
Verwaltungsgericht die Vorinstanz nicht aufgefordert hat, sowohl den Beschwerdeführer



als auch seine (frühere) Ehefrau zu befragen; es hat den Entscheid, welche Beweismittel
erhoben werden sollten, vielmehr der Vorinstanz überlassen. Bei der
Sachverhaltsermittlung ist die Behörde nicht gehalten, sämtliche denkbaren Beweismittel
auszuschöpfen; es rechtfertigt sich, auf weitere Untersuchungen zu verzichten, wenn
zusätzliche Abklärungen keine wesentlichen neuen Erkenntnisse versprechen (Alfred
Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des
Kantons Zürich, 2. A., Zürich 1999, § 7 N. 10). Wenn die Vorinstanz auf eine persönliche
Befragung des Beschwerdeführers verzichtete, so ist dies im vorliegenden Fall vertretbar:
Zum einen hatte sich – wie die Vorinstanz in der Begründung zur Abweisung des Antrags
auf einen zweiten Schriftenwechsel ausdrücklich festhält – der Beschwerdeführer in seinen
Stellungnahmen und Rechtsschriften ausführlich zu den entscheidenden Fragen geäussert.
Zum andern durfte die Vorinstanz die Befragung der nicht direkt vom Verfahrensausgang
betroffenen früheren Ehefrau als mutmasslich aufschlussreicher betrachten. Der
massgebliche Sachverhalt ergibt sich denn nun auch mit hinreichender Klarheit aus den
Akten. Eine persönliche Befragung des Beschwerdeführers verspricht keinen weiteren
Aufschluss (vgl. auch hinten E. 4.3.3). Die antizipierte Beweiswürdigung ist unter diesen
Umständen auch mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör vereinbar (Kölz/Bosshart/Röhl,
§ 7 N. 10; vgl. auch Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches
Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Bern 2000, S. 375 ff.).

E. 3
Der Anspruch ausländischer Ehegattinnen und gatten von Schweizer Bürgern bzw.
Bürgerinnen auf Erteilung und Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung bzw. Erteilung
einer Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 7 Abs. 1 ANAG entfällt, wenn sich die
Berufung auf die Ehe als rechtsmissbräuchlich erweist (BGE 130 II 113 E. 4.2 mit
Hinweisen). Dies ist nach der Rechtsprechung dann der Fall, wenn sich die Person
ausländischer Staatsangehörigkeit im fremdenpolizeilichen Verfahren auf eine Ehe beruft,
welche nur (noch) formell und ohne Aussicht auf Aufnahme bzw. Wiederaufnahme einer
ehelichen Gemeinschaft besteht. Rechtsmissbrauch darf allerdings nicht leichthin
angenommen werden, namentlich nicht schon deshalb, weil die Eheleute nicht mehr
zusammenleben oder ein Eheschutz- oder Scheidungsverfahren eingeleitet worden ist
(BGE 131 II 265 E. 4.2). Die Aufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilligung kann nicht
bereits deshalb verweigert werden, weil der Ehewille der schweizerischen Ehegattin
erloschen ist. Vorauszusetzen ist vielmehr, dass zwischen den Eheleuten keinerlei
Gemeinschaft mehr besteht, Hoffnungen auf eine solche realistischerweise nicht mehr
gehegt werden können und der ausländische Ehegatte sich darüber im Klaren sein muss.
Wenn die eheliche Gemeinschaft unwiderruflich beendet ist, ist hingegen der Ehewille des
ausländischen Ehegatten ebenso wenig ausschlaggebend wie der Grund für das Scheitern
der Ehe (BGr, 20. September 2006, 2P.223/2006, E. 2.2.1; BGE 130 II 113 E. 4.2; VGr,
30. Juli 2003, VB.2003.00198, E. 4c/cc). Unter diesen Umständen ist anzunehmen, dass
sich der ausländische Ehegatte einzig zur Sicherung seines Anwesenheitsrechts auf die
inhaltsleer gewordene Ehe beruft. Die Elemente einer Ehe, die über die äussere Rechtsform
hinausgehen, sind als innere und private Vorgänge einer strengen Beweisführung entzogen,
weshalb es zulässig ist, auf äussere Indizien abzustellen, die nach allgemeiner Erfahrung auf
innere Vorgänge schliessen lassen (vgl. BGE 128 II 145 E. 2.3; BGE 127 II 49 E. 5a). Die
bundesgerichtliche Praxis ist dem vorliegenden Entscheid ungeachtet der vom
Beschwerdeführer erwähnten Kritik der Lehre zugrunde zu legen.



E. 4.1
Der massgebliche Sachverhalt ist, soweit er bereits im Entscheid vom 24. Januar 2007
festgehalten wurde (VB.2006.00485, E. 4.1), wie folgt zusammenzufassen: Die Ehe des
Beschwerdeführers beruhte auf einer Liebesheirat. Nach einem Zusammenleben von etwas
mehr als zwei Jahren und sieben Monaten verliess die Ehefrau Mitte September 2003 die
eheliche Wohnung. Laut den Stellungnahmen der Eheleute zuhanden der
Beschwerdegegnerin vom 25. bzw. 28. Februar 2004 hatten sie sich aufgrund von
Meinungsverschiedenheiten auf die Auflösung des Zusammenlebens im Sinn einer
"Ehepause" geeinigt, pflegten aber weiterhin Kontakt und schlossen eine Scheidung aus.
Während der Beschwerdeführer die erneute Anfrage der Beschwerdegegnerin mit
Schreiben vom 21. Februar 2005 sinngemäss dahingehend beantwortete, dass die Situation
unverändert sei, teilte seine Ehefrau in der Folge mit, dass sie am 29. Mai 2005 die
Scheidungsklage eingereicht habe und mit einer Wiederaufnahme der ehelichen Beziehung
nicht zu rechnen sei. In einer Stellungnahme vom 5. September 2005 liess der
Beschwerdeführer hierauf mitteilen, dass das Scheidungsverfahren mit Verfügung des
Friedensrichteramts vom 27. Juli 2005 als durch Rückzug der Klage erledigt abgeschrieben
worden sei und er die Hoffnung auf Wiedervereinigung nicht aufgegeben habe. Auf erneute
Aufforderung der Beschwerdegegnerin hin teilte die damalige Ehegattin in ihrer Antwort
vom 17. April 2006 mit, dass sich die Kontakte zum Beschwerdeführer stark verbessert
hätten und sie eine schöne Freundschaft pflegten, sie sich jedoch ein Eheleben nicht mehr
vorstellen könne und an der Scheidung festhalte. Der Beschwerdeführer liess mit Schreiben
vom 18. April 2006 sinngemäss mitteilen, ein beidseitiger Ehewille habe zum
massgeblichen Zeitpunkt noch bestanden. Weil der Beschwerdeführer am 2. Februar 2006
grundsätzlich den Anspruch auf eine Niederlassungsbewilligung erworben hatte, sich
anhand der Akten jedoch die entscheidende Frage nicht beantworten liess, ob er bereits vor
diesem Datum wusste oder wissen musste, dass seine Ehe inhaltsleer sei und bleiben werde,
wies das Verwaltungsgericht die Sache zur weiteren Untersuchung und zum Neuentscheid
an den Regierungsrat zurück.

E. 4.2
Wie die Sachverhaltsabklärungen der Vorinstanz im zweiten Rechtsgang ergeben haben,
erhob die damalige Ehefrau des Beschwerdeführers am 2. Dezember 2005 eine zweite
Scheidungsklage; nach dem Scheitern der Sühnverhandlung vom 21. Dezember 2005
reichte sie am 27. Dezember 2005 dem Bezirksgericht Y die entsprechende Weisung ein.
Am 4. April 2006 fand die Gerichtsverhandlung statt, an welcher die Eheleute dem Gericht
eine Vereinbarung über die Scheidungsfolgen zur Genehmigung vorlegten. Mit Urteil vom
23. Juni 2006 (rechtskräftig ab 22. August 2006) wurde die Ehe geschieden.

E. 4.3
Die Vorinstanz geht davon aus, dass seit der Einreichung der zweiten Scheidungsklage
objektiv gesehen keine Aussicht auf die Wiederaufnahme der ehelichen Beziehungen mehr
bestanden habe und der Beschwerdeführer auch nicht erneut mit einem Rückzug der
Scheidungsklage habe rechnen können. Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, dass
die frühere Ehefrau gemäss dem Protokoll ihrer Befragung vom 23. Februar 2007 einen
eher labilen Eindruck mache. Er habe sich noch Hoffnungen machen dürfen, dass sie die
Scheidungsklage ein zweites Mal zurückziehen würde. Aufgrund des Verhaltens seiner
Ehefrau habe er auch nach dem Einreichen der zweiten Scheidungsklage annehmen dürfen,
dass eine Chance zur Rettung der Ehe bestanden habe.



E. 4.3.1
Auf die Frage, wann ihr Ehewille definitiv erloschen sei, antwortete die frühere Ehefrau:
"Es ist schwierig zu sagen. Ich war immer hin- und hergerissen. Dann sagte mein Anwalt,
jetzt ziehen wir das durch. Auch von meiner Familie hatte ich einen Druck. Ich sagte mir,
die Scheidung muss jetzt stattfinden. Aber für ihn war es auch klar, dass wir uns weiterhin
sehen werden. Im Frühling 2006 [recte: am 2. Dezember 2005] habe ich die Scheidung
eingereicht. Es war ein hin und her. Soll ich, soll ich nicht. Es war keine einfache Zeit." Die
Frage, wann sie den Beschwerdeführer darüber unterrichtet habe, dass sie nur noch
freundschaftliche Gefühle für ihn empfinde und die eheliche Beziehung nicht wieder
aufnehmen wolle, beantwortete sie wie folgt: "Ich habe ihm das nie so direkt gesagt. Ich
hätte vielleicht mit ihm ehrlicher sein sollen. Ich machte Andeutungen, dass jetzt der
Zeitpunkt zum Scheiden da ist. Es ging plötzlich alles so schnell. Als ich die
Scheidungsklage einreichte[,] machte ich ihm sicher eine Andeutung. Er hatte noch lange
Hoffnung. Ihm war wichtig, dass wir auch weiterhin zusammen sprechen. Ich liess ihm
diese Hoffnung bis zur Einreichung der Scheidungsklage. Ich sagte ihm, durch die
Scheidung ändere nichts an unserer Beziehung. Das sei einfach ein Papier, nichts weiter.
Seither hatte ich auch nie mehr eine solche Beziehung zu einem Mann." Die Aussagen sind
wenig stringent und scheinen den inneren Zwiespalt der Befragten zu widerspiegeln. Diese
bezeichnet in Bezug auf ihre innere Einstellung zur Ehe das Einreichen der zweiten
Scheidungsklage als Konsequenz des Erlöschens ihres Ehewillens, doch erwähnt sie
zugleich, wie auch in anderem Zusammenhang, den Druck Dritter – der Mutter und des
Bruders sowie ihres Anwalts –, dem sie ausgesetzt gewesen sei. In Bezug auf ihr Verhalten
gegenüber dem Beschwerdeführer führt sie zwar aus, dass sie diesem die Hoffnung auf eine
Wiederaufnahme der ehelichen Beziehungen (nur) bis zur Einreichung der (zweiten)
Scheidungsklage gelassen habe, doch machte sie nach ihren Aussagen auch zu jenem
Zeitpunkt nicht mehr als eine "Andeutung", dass sie eine Wiederaufnahme der ehelichen
Beziehung nun ausschliesse. Auf eine gewisse Konfusion deutet auch hin, dass die frühere
Ehefrau das Einreichen der Scheidungsklage in der Befragung vom 23. Februar 2007 auf
den Frühling 2006 (statt auf den 2. Dezember 2005) datierte. Diesem Irrtum kann allerdings
nicht entnommen werden, dass ihr Ehewille noch bis Frühling 2006 angedauert hätte.

E. 4.3.2
Die Vorinstanz weist darauf hin, dass der Beschwerdeführer und seine ehemalige Ehefrau
eine freundschaftliche Beziehung pflegen, weshalb anzunehmen sei, dass die frühere
Ehefrau ihre Aussagen, bewusst oder unbewusst, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund
der drohenden Wegweisung des Beschwerdeführers gemacht habe. Ob dies zutrifft, kann
offen bleiben, wie sich aus den folgenden Erwägungen ergibt. Es gibt allerdings keine
Hinweise darauf, dass die Glaubwürdigkeit der Befragten und die Aufrichtigkeit ihrer
Aussagen in Zweifel gezogen werden müssten.

E. 4.3.3
Hingegen ist der Vorinstanz zuzustimmen, wenn sie die Präambel der
Scheidungskonvention, die am 4. April 2006 dem Bezirksgericht Y zur Genehmigung
vorgelegt wurde, als zweckgerichtet würdigt. Laut der Präambel hat der Beschwerdeführer
seinen Willen zur Wiederaufnahme der ehelichen Beziehung noch an der Sühnverhandlung
vom 21. Dezember 2005 "mit Aufrichtigkeit" kundgetan. Nachdem der Scheidungstermin
auf den 4. April 2006 angesetzt worden sei, habe er sich jedoch im Verlauf des März 2006
intensive Gedanken über seine eheliche Situation gemacht und sei zum Schluss gekommen,



dass der Ehewille seiner Gattin nun wohl definitiv erloschen sei, weshalb es für ihn keinen
Sinn mehr mache, am ehelichen Band festzuhalten. Diese Formulierung wurde
offensichtlich mit Blick auf das laufende ausländerrechtliche Verfahren in die
Scheidungskonvention eingefügt. Denselben Zweck dürfte die Aussage des
Beschwerdeführers an der Gerichtsverhandlung vom 4. April 2006 haben, er sei sich "jetzt
bewusst", dass die Ehe gescheitert sei. Die Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers leidet
im Übrigen auch darunter, dass er weder gegenüber dem Migrationsamt noch im ersten
Rechtsgang das laufende Scheidungsverfahren bzw. die erfolgte Ehescheidung erwähnte. In
den Akten finden sich allerdings auch keine Beweise dafür, dass der Beschwerdeführer
bereits zu einem früheren Zeitpunkt positiv um das definitive Scheitern der Ehe wusste oder
den Willen zur Wiederaufnahme der ehelichen Beziehungen aufgegeben hätte.

E. 4.4
Zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer bereits aufgrund des erneuten Einreichens einer
Scheidungsklage angesichts der gesamten Umstände hätte wissen müssen, dass die Ehe
unwiderruflich gescheitert war. Davon geht die Vorinstanz aus, wenn sie ausführt, die
Ehefrau habe – ungeachtet ihres innerlichen Schwankens, von dem sie in der Befragung
vom 23. Februar 2007 sprach – mit ihrem "zielgerichteten und konsequenten Vorgehen ...
unmissverständlich ihren Scheidungswillen objektiv – und auch gegenüber dem Rekurren-
ten – bekundet".

E. 4.4.1
Im massgeblichen Zeitpunkt dauerte die Trennung der Ehegatten etwas länger als zwei
Jahre und vier Monate und somit fast so lange wie vorher das eheliche Zusammenleben,
wobei zu Beginn nach den übereinstimmenden Aussagen der Ehegatten eine zeitweilige
Trennung vereinbart worden war. Danach war die Beziehung nie mehr tiefer als
freundschaftlich-kollegial gewesen. Als "Ehepause" kann eine solche lang andauernde
Trennung nicht mehr verstanden werden, es sei denn, es sprächen besondere Anzeichen für
das Vorliegen einer nur vorübergehenden Krise (vgl. auch BGE 130 II 113, E. 10.4).

E. 4.4.2
Als ein solches Indiz kam nach der Aktenlage, auf die sich das Verwaltungsgericht bei
seinem Rückweisungsentscheid stützte, die starke Verbesserung der Beziehung in Frage,
die sich laut dem Schreiben der damaligen Ehefrau vom 17. April 2006 seit der Einreichung
der ersten Scheidungsklage ergeben hatte. Der Befragung der früheren Ehefrau vom
23. Februar 2007 ist nun aber zu entnehmen, dass mit dieser Verbesserung die blosse
Wiederaufnahme freundschaftlicher Kontakte nach einer Krise im Frühling und Sommer
2005 gemeint war. Dies gilt ungeachtet dessen, dass die frühere Ehefrau den Rückzug der
ersten Scheidungsklage mit "eine[m] Funken Hoffnung" auf eine Wiederaufnahme der
ehelichen Beziehungen "nach einer gewissen Zeit" begründet.

E. 4.4.3
Unter diesen Umständen erweist sich als nicht ausschlaggebend, dass die damalige Ehefrau
vor dem Einreichen der zweiten Scheidungsklage innere Kämpfe ausfocht: Die sich ihr
stellende Frage war nicht, ob eine gelebte oder probeweise unterbrochene eheliche
Beziehung abgebrochen werden sollte, sondern ob die rechtlichen Konsequenzen daraus zu
ziehen waren, dass die Beziehung nur noch freundschaftlicher Natur war, was zugleich das
Eingeständnis des Erlöschens jeder realistischen Chance auf eine Wiederaufnahme der
ehelichen Gemeinschaft bedeuten musste. Die Aussagen in der Stellungnahme vom



17. April 2006 und in der Befragung vom 23. Februar 2007 deuten darauf hin, dass die
Situation die damalige Ehefrau zu überfordern drohte und diese einen klärenden
Schlussstrich ziehen wollte. Bereits wenige Monate nach dem Rückzug der ersten
Scheidungsklage und dem Ablauf der zweijährigen Trennungsfrist gemäss Art. 114 des
Zivilgesetzbuchs (ZGB) reichte sie daher die zweite Scheidungsklage ein, an der sie im
Folgenden festhielt. Dieses Vorgehen kann – in den Worten der Vorinstanz – im Ergebnis
durchaus als zielgerichtet und konsequent bezeichnet werden, auch wenn sich die Ehefrau
dazu durchringen musste. Angesichts dessen kann offen bleiben, ob die Ehefrau die erste
Scheidungsklage – die sie vor dem Ablauf der Trennungsfrist gemäss Art. 114 ZGB
eingereicht hatte – auch deshalb zurückzog, weil zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussicht
auf Gutheissung bestand. In ihren Aussagen finden sich jedenfalls keine Anzeichen für die
Richtigkeit dieser Mutmassung der Vorinstanz.

E. 4.4.4
Bereits im Urteil vom 24. Januar 2007 hat das Verwaltungsgericht ausgeführt, es gehe aus
den Akten nicht hervor, dass sich der Beschwerdeführer in den letzten Jahren ernsthaft um
eine Wiederaufnahme des Ehelebens im Hinblick auf eine emotionale, dauerhafte
Lebensgemeinschaft bemüht hätte (VB.2006.00485, E. 4.5). In diesem Zusammenhang ist
nun die Antwort der früheren Ehefrau auf die Frage, weshalb sie die erste Scheidungsklage
im Juli 2005 wieder zurückgezogen habe, zu berücksichtigen: "... Er hoffte immer, dass wir
wieder zusammen kommen. Er wusste sicher, dass er mehr Erfolg hat, wenn er mit mir
Geduld hat. Er gab mir diese Zeit auch. Deshalb dachte er sicher, dass wir wieder
zusammen kommen[,] und ich hatte auch ein wenig Hoffnung. ..." Durch diese Aussage
wird die Feststellung, es lägen keine sichtbaren Bemühungen des Beschwerdeführers um
eine Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft vor, zwar relativiert, jedoch nicht
widerlegt.

E. 4.4.5
Insgesamt kann unter Berücksichtigung der äusseren Umstände nur der Schluss gezogen
werden, dass die damalige Ehefrau des Beschwerdeführers mit dem Einreichen der zweiten
Scheidungsklage die definitive Aufgabe ihres Ehewillens manifestierte. Dies ergibt sich
namentlich daraus, dass die Ehegatten damals bereits seit über zwei Jahren getrennt lebten
und die Ehegemeinschaft aufgegeben hatten – ungeachtet dessen, dass sie zu Beginn keine
definitive Trennung gewollt hatten. Auch die erneute Verbesserung der Beziehung, die nach
den Angaben der damaligen Ehefrau im Juli 2005 den Rückzug ihrer ersten
Scheidungsklage zur Folge hatte, führte nur zu einer Wiederherstellung des kollegialen
Verhältnisses nach einer Krise. Gab es zu jener Zeit gemäss den Aussagen der früheren
Ehefrau gleichwohl noch einen "Funken Hoffnung" für eine Wiederaufnahme der ehelichen
Beziehung, so konnte damit spätestens nach dem Einreichen der zweiten Scheidungsklage
objektiv nicht mehr ernsthaft gerechnet werden. Daran ändert nichts, dass der Entscheid zur
Scheidung der Ehefrau schwer gefallen ist: Die zweite Scheidungsklage besiegelte die
nunmehr freundschaftliche Natur der Beziehung. Selbst ein allfälliger Rückzug dieser
Klage hätte aber noch keinen Schritt zur Wiederaufnahme der ehelichen Beziehungen
bedeutet. Nicht erheblich erscheint, dass die frühere Ehefrau gemäss ihren Aussagen keine
andere Partnerschaft eingegangen ist.

E. 4.4.6



Aufgrund dieser Umstände musste dem Beschwerdeführer im massgeblichen Zeitpunkt
bewusst gewesen sein, dass die Ehe unwiderruflich gescheitert war. Zwar kann nicht
widerlegt werden, dass er selbst nach dem Einreichen der zweiten Scheidungsklage nicht
nur auf den Rückzug der Klage, sondern auch auf eine Wiederaufnahme der ehelichen
Gemeinschaft hoffte. Doch waren die entsprechenden Chancen, die bereits zuvor nur mehr
gering gewesen waren, nun gänzlich theoretisch geworden, nachdem die Ehefrau mit dem
Einreichen der zweiten Scheidungsklage das Erlöschen ihres Ehewillens kundgetan hatte.

E. 4.5
Da die Behörden von Bundesrechts wegen nicht zur Bewilligungserteilung verpflichtet
waren, ist eine Überprüfung der vorinstanzlichen Ermessensbetätigung nach Art. 4 ANAG
durch das Verwaltungsgericht ausgeschlossen (§ 43 Abs. 1 lit. h und Abs. 2 VRG in
Verbindung mit Art. 83 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 BGG; BGE 128 II 145 E. 3.5). Auf die
entsprechenden Vorbringen des Beschwerdeführers ist daher nicht einzugehen. Die
Beschwerde ist somit abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

E. 5
Entsprechend dem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten dem unterliegenden
Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 70 VRG) und ist
diesem eine Parteientschädigung zu versagen (§ 17 Abs. 2 VRG). Demgemäss entscheidet
die Kammer :
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